
b) Sie dürfen nicht veranlasst werden, beruflich etwas zu tun oder zu äus sern, was den
Be rufsgrundsätzen oder ihrem Gewissen wider spricht. Aus dieser Haltung dürfen
ihnen keinerlei Nachteile er wachsen.

c) Sie dürfen jede Weisung und jede Einmischung zurückweisen, die ge gen die all ge -
meine Linie ihres Publikationsorgans verstossen. Diese allgemeine Linie muss ihnen
vor ihrer Anstellung schriftlich mitgeteilt werden; ihre einseitige Änderung oder
Widerrufung ist unstatthaft und stellt einen Vertragsbruch dar.

d) Sie haben Anspruch auf Transparenz über die Besitzverhältnisse ihres Arbeitgebers.
Sie müssen als Mitglied einer Redaktion vor je der wichtigen Entscheidung, die Ein -
fluss auf den Gang des Unter neh mens hat, rechtzeitig informiert und angehört wer-
den. Die Redak tionsmitglieder sind insbesondere vor dem definitiven Ent scheid
über Massnahmen zu konsultieren, welche eine grund le gen de Änderung in der Zu -
sam mensetzung der Redaktion oder ihrer Organisation zur Folge haben.

e) Sie haben Anspruch auf eine angemessene berufliche Aus- und Wei ter bildung.
f) Sie haben Anspruch auf eine klare Regelung der Arbeits be din gun gen durch einen

Kol  lektivvertrag. Darin ist festzuhalten, dass ihnen durch ihre Tätigkeit in den Be -
rufsorganisationen keine persön lichen Nachteile entstehen dürfen.

g) Sie haben das Recht auf einen persönlichen Anstellungsvertrag, der ihnen ihre ma -
te rielle und moralische Sicherheit gewährleisten muss. Vor allem soll durch eine
ange messene Entschädigung ihrer Arbeit, die ihrer Funktion, ihrer Verantwortung
und ihrer sozialen Stellung Rechnung trägt, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit als
Journalistinnen und Journalisten sichergestellt werden.

11.1.2 Verein «Qualität im Journalismus»: Charta «Qualität im
Journalismus»

Der im März 1999 gegründete Verein «Qualität im Journalismus» mit Sitz in Zürich ver -
tritt Grundsätze gemäss der folgenden Charta.

Die Medien leisten einen wesentlichen Beitrag zur unabhängigen Information, zur
freien Meinungsbildung, zur demokratischen Ausein an dersetzung, zur kulturellen Ent fal -
tung und zur Identität unserer Ge sell  schaft. Sie erfüllen damit eine anspruchs- und verant-
wortungsvolle öffentliche Aufgabe. Guter Journalismus muss sich sowohl kritisch als auch
selbstkritisch mit allen Entwicklungen auseinander setzen, sich der permanenten
Qualitätsdebatte stellen und konkrete Wege und Mittel finden, um die Qualität im Jour na -
lis mus zu fördern und zu sichern. Da für soll der Verein Qualität im Journalismus» im
Geist und Sinne seiner Charta Forum, Koordinator und Initiator verschiedenster Aktivi -
tä ten sein. Im Verein Qualität im Journalismus» arbeiten Vertreterinnen und Ver treter al-
ler im Journalismus involvierten Berufe, Bereiche und Funk tio  nen gemeinsam für diese
Ziele. 

1. Qualität im Journalismus orientiert sich am «Kodex Pflichten und Rechte der Jour -
na listinnen und Journalisten»* als ethischer Richt schnur. 

2. Qualität im Journalismus benötigt Leitplanken. Dies bedeutet, dass Medien un -
ternehmen Leitbilder formulieren, qualitative Standards und Ziele definieren und
Re  daktionsstatute schaffen, welche die innere Pressefreiheit garantieren und die
Mit wirkungsrechte der Journalistinnen und Journalisten regeln. 

3. Qualität im Journalismus erfordert eine solide Aus- und Weiter bildung. Journa lis -
tinnen und Journalisten werden an Universitäten, Fachhochschulen, Journalis mus -
schulen und in Medienunterneh men professionell geschult und regelmässig weiter -
gebildet, damit sie ihre Kompetenzen erneuern und erweitern können. 

4. Qualität im Journalismus setzt auf individuelle Kompetenz. Me dien unternehmen
orientieren sich bei der Auswahl des Personals und bei der Personalführung an klar
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